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Zum Begriff des Waldes in der schweizerischen Forstgesetzgebung

Von tKeraer Sc/îâre/; Oberforstamt, CH-8090 Zürich Oxf.: 93(494)

Vorbemerkung

Kreisforstmeister kommen insbesondere in dicht besiedelten Gebieten oft in die
Lage, forstlichen Laien an konkreten Fällen die Beurteilung einer bestockten Fläche als

Wald oder Nicbtwald erklären zu müssen. Dabei entscheiden fachliche Kompetenz und
Überzeugungskraft des Forstmeisters weitgehend darüber, ob die Betroffenen die Qualifi-
kation Wald/Nichtwald akzeptieren, einen rekursfähigen Entscheid verlangen und diesen
allenfalls schliesslich sogar vom Bundesgericht beurteilen lassen. Das ganze Verfahren —

selbst wenn es auf kantonaler Ebene bleibt — beansprucht je nach Region den Forst-
dienst oft beträchtlich. In jedem Fall müssen den Betroffenen immer wieder die gesetz-
liehen Grundlagen und die Praxis der Forstbehörden und des Bundesgerichts erklärt wer-
den. Aus diesem Grunde wurden im Kanton Zürich die nachstehenden Erläuterungen
zum Waldbegriff zusammengestellt. Sie können vom Kreisforstmeister oder Oberforst-
amt betroffenen Wald- bzw. Nichtwaldeigentümern und deren Anstössern anlässlich
eines ersten Augenscheines abgegeben und anhand des konkreten Falles erläutert wer-
den. Dieses Vorgehen bewährt sich und hilft insbesondere auch in den im Kanton Zürich
nicht allzu seltenen Fällen, in welchen Gesuchsteller oder Nachbarn bereits zum ersten
Augenschein mit einem Anwalt erscheinen, unnötige Rechtsverfahren zu vermeiden.

Was ist Wald?

Die Frage, wann eine mit Bäumen oder Sträuchern bestockte Fläche als Wald im
Sinne der Gesetzgebung gilt, ist nicht immer einfach zu beantworten. Für den forstlichen
Laien gilt irrtümlicherweise oftmals nur der aus hauptsächlich Tannen bestehende Hoch-
wald als Wald. Andere Bestockungsformen, insbesondere solche ohne bzw. mit nur
wenig Holzertrag, kleine oder langgezogene schmale Bestückungen sowie park- oder
gartenähnliche Anlagen und junger neu entstehender Wald sind für ihn kein Wald.

Die geltende eidgenössische und kantonale Forstgesetzgebung sowie das Bundes-

gericht nehmen in dieser Frage eine sehr differenzierte Haltung ein. Nachfolgend sollen
die wichtigsten Kriterien für die Waldfeststellung kurz aufgezeigt werden:
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De/raft'on des ;'w eidge«öss/sc/!e« Ree/;/

Die Waiddefinition gemäss Art. 1 der Verordnung betreffend die eidgenössische
Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 1. Oktober 1965 lautet wie folgt:

<d Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt, ungeachtet der Entstehung, Nutzungsart und
Bezeichnung im Grundbuch, jede mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte
Fläche, die, unabhängig von der Grösse des Ertrages, Holz erzeugt oder geeignet ist,
Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben. Inbegriffen sind auch vorübergehend
unbestockte sowie ertraglose Flächen eines Waldgrundstückes.

* Als Wald gelten insbesondere auch die Weidwälder, bestockte Weiden (Wytweiden),
Edelkastanien- und Nussbaumselven, Auenwälder und Ufergehölze, Strauch- und
Gebüschwälder, Legföhren- und Erlenbestände, aufgelöste Bestockungen an der
obern Waldgrenze, Schutz- und Sicherheitsstreifen, Parkwälder, Forstgärten im
Walde und unbestockte Flächen wie Blossen, Holzlagerplätze und Waldstrassen
sowie Grundstücke, für die eine gesetzliche Aufforstungspflicht besteht.

® Nicht als Wald gelten unter anderem: Einzelbäume sowie Gebüsche und Lebhäge in-
mitten von landwirtschaftlichem Kulturland, Alleen sowie auf früher offenem Land
angelegte Christbaumkulturen, Garten- und Parkanlagen.

* Pappel- und Weidenkulturen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nur
der Holzerzeugung in kurzen Umtriebszeiten dienen, können durch die Kantone
von der Unterstellung unter die Forstgesetzgebung ausgenommen werden, sofern
ihre Anlage nicht mit forstlichen Beiträgen des Bundes oder des Kantons unterstützt
wurde.»

.Be/ne/te/igen zw/- WaHrfe/iniö'on

Wie ersichtlich ist, sind Beschreibungen des Grundstücks in öffentlichen Registern
(Grundbuch, Steuerkataster usw.) oder Einzeichnungen in Plänen (selbst in neuen
Zonenplänen) für die Bestimmung der Waldqualität unerheblich. Entscheidend ist viel-
mehr die in einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich vorhandene Vegetation. Damit
Wald vorliegen kann, müssen gemäss Abs. 1 der Definition folgende vier Voraussetzun-

gen erfüllt sein:

1. Bestückung mit Waldbäumen oder Waldsträuchern:
Die vertretenen Baum- und Straucharten müssen in der betreffenden Region natür-
lieh vorkommen bzw. zu den allgemein waldbaulich verwendbaren Arten gehören.
Als Waldbäume gelten auch Kirschbaum und Nussbaum, nicht aber Thuja, Sequoia,
Trauerweiden usw.

434



2. Funktionelle Bedeutung der Bestückung:
Die fragliche Bestückung hat mindestens eine der folgenden Funktionen zu erfüllen:
— Holzerzeugung,
— Schutzfunktion (Schutz vor Erosion, Schneerutsch, Wind usw.),
— Wohlfahrtswirkungen wie Landschaftsgliederungsfunktion, landschaftsökologi-

sehe Funktion, Naturschutzfunktion und Erholungsfunktion.

3. Hinlänglich grosse Fläche:
Damit eine Bestückung als Wald gilt, muss sie eine gewisse Ausdehnung aufweisen.
Die erforderliche Minimalgrösse und die Messmethode sind bundesrechtlich nicht
vorgegeben, sondern wurden den Kantonen zur Bestimmung überlassen.

4. Alter der Bestückung:
Wächst bei Vernachlässigung der Pflege des Kulturlandes eine Vegetation von Wald-
bäumen und Sträuchern natürlich ein, so wird sie von einem bestimmten Alter an zu
Wald. Dieses Kriterium geht ebenfalls nicht aus der bundesrechtlichen Walddefini-
tion hervor.

i?w«des,gerr/?/s/>raxis ww/zü/tfe/isefe KonÄretö/mr«# rfer lEu/rWe/lmt/o«

In langjähriger Praxis haben das Bundesgericht und der Kanton Zürich die bundes-
rechtliche Walddefinition weiter verfeinert und konkretisiert. Im Kanton Zürich wurde
die bestehende Praxis in verwaltungsinterne Richtlinien für die Forstbehörden gefasst.
Diese werden laufend mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verglichen und nöti-
genfalls angepasst.

Die folgenden Grundsätze fassen diese Praxis zusammen. Für deren Anwendung in
konkreten Fällen muss jedoch das zuständige Kreisforstamt beigezogen werden:
— Die Waldgrenze liegt 2 m ausserhalb der Stockmitte der Waldrandbäume. Sind Sträu-

eher dem Waldrand vorgelagert, so liegt die Waldgrenze 60 cm ausserhalb der Stock-
mitte der Uber 10jährigen äussersten Sträucher.

— Die minimale Waldfläche misst 300 rrü.
— Die Mindestbreite beträgt grundsätzlich 10 m (inklusive dem die Waldarealgrenze

bildenden Rand von 2 m bzw. 60 cm).
— Schmale Fortsätze, Waldzungen und Ausläufer von Waldungen gelten als Wald,

sofern sie mit dem Rumpfareal des Waldes in einem biologisch-ökologischen Zusam-

menhang stehen.
— Natürlich einwachsende Flächen gelten als Wald, wenn die Bäume und Sträucher

durchschnittlich älter als 10 Jahre sind. Dasselbe gilt in der Regel für künstlich ge-
pflanzte Bäume.

— Eigentumsgrenzen spielen in der Regel bei der Waldbeurteilung keine Rolle.
— Verwilderte Garten- oder Parkanlagen, Baumschulen sowie ausgewachsene Christ-

baumkulturen mit genügend grosser Fläche können zu Wald werden.
— Spezielle Beurteilungskriterien gelten bei Bachgehölzen und für die Frage, ob Wald-

Strassen zur Mindestbreite hinzuzuzählen sind oder nicht. Bei Bestückungen mit spe-
zieller Funktion sind Mindestmasse nicht in jedem Fall ohne weiteres anwendbar
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(gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist von einer allzu schematischen Beur-
teilung abzusehen).

— Waldabstandslinien (Festlegung des Bauabstandes gegenüber Wald) haben keinen
direkten Zusammenhang zu Waldfeststellungsverfahren; während Waldfeststellun-

gen durch die Forstbehörden durchgeführt werden, fallen Waldabstandslinien in den
Aufgabenbereich der Planungs- und Baubehörden (wobei der Forstdienst ein An-
tragsrecht besitzt).

Um gesamtkantonal eine einheitliche Praxis zu erreichen, werden echte Grenzfälle

vom Kreisforstamt und Oberforstamt gemeinsam beurteilt.
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